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T 507/91 

Sachv.rhalt und Antr&g. 

Die Einspruchsabteilung hat mit Entscheidung vorn 

19. Februar 1991 (zur Post gegeben am 8. Mai 1991) auf 

einen Einspruch gegen das am 24. Mai 1989 erteilte Patent 

Nr. 0 195 389 durch Zwischenentscheidung nach 

Artikel 106 (3) EPU festgestellt, da:9 das Patent in 

- 

	

	 geandertem Umfang den Erfordernjssen des Ubereinkommens 

genUge. 

Der genderte Anspruch 1 lautet: 

"1. Rohrtrenner mit einer Durchf1uf6ffnung (16) und einer 

BeluftungsOffnung (17, 41) sowie zwei diesen Of fnungen 

zugeordrieten Versch1uie1ementen (5, 50; 8, 9), die so 

miteinander gekoppelt sind, dag wechselweise die 

Durchf1uf- oder die BeluftungsOffnung geschlossen bzw. 

geoffnet ist, ferner mit Antriebsf1chen (60, 63, 93), 

mittels derer die Versch1ufe1emente durch das Medium in 

die DurchfluSstellung gebracht werden, und einer 

Rückstellfeder (61), welche die Versch1uie1emente in die 

Belüftungsstellung zurückbringt, daduxch gekexmz.ichn.t, 

dais die Versch1u1e1emente (5, 50; 8; 9) derart 

ausgebildet sind, dais durch die Freigabe der Durchf1uf-

Of fnung (16) eine zusàtzliche Antriebsflache (509, 82, 

92) für die Bewegung in die Durchf1u1ste11ung wirksam 

wird, die so bemessen ist, dais ein Krfteg1eichgewicht 

zwischen dem Mediumdruck und der durch die Freigabe-

bewegung des Antriebskolbens (60, 63, 9) irrnner starker 

gespannten Rückstellfeder (61) nicht eher erreicht wird, 

bevor das Versch1uJorgan (5, 80, 90) für die DurchfluZ-

Of fnung (16) seine Durchf1u1endste11ung erreicht hat und 

deren Wirksainkeit beim Sch1ieen der Durchf1ui-

6f fnung (16) wieder entf11t. 

0T050791. D 



- 2 - 
	 T 507/91 

III. Der Einspruch stützte sich inbesondere auf folgende 

Dokuxnente: 

Dl: 	EP-A-0 001 984 

DE-B--2 418 035 

DE-B-2 650 933. 

- --- 	IV. 	Gegen these Zwischenentscheidung richtetsich die 

Beschwerde, die am 8. Juli 1991 (mit Telex) unter 

gleichzeitiger Zahiung der BeschwerdegebUhr seitens des 

BeschwerdefQhrers (Einsprechenden) eingegangen ist und am 

24. August 1991 begrundet wurde. 

V. 	Der BeschwerdefUhrer vertritt im wesentlichen die 

folgende zusaxrtrnengefafte Auffassung: 

Die geãnderte Fassung sei unzu1ssig, da sie gegen 

Artikel 123 (2) EPU verstoZe. 

Es werde keine kiare Lehre zum technischen Handein 

vermittelt. 

C) Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehie sowohi das 

Erfordernis der Neuheit wie auch der erfinderischen 

Ttigkeit. Gegenuber Dokuxnent D3 sel keine 

neuheitsrelevante Abgrenzung zu erblicken. Der 

Fachmann erkenne ohne weiteres, "dais die vorerw.hnte 

Kolbenendstellung bereits bei etwas niedrigerem 

Mediumsdruck erreicht wird, als wenn das 

Kolbenrohr 2' etwa durchgehend gleichen DUrchinesser 

besä1e, also nicht die zusatzliche Anschlagflàche an 

der Durchtrittverengungsstelle aufweisen wrde." 

d) Das neü in den Anspruch aufgenomrnene Merkmal sei als 

Bernessungsregel auf eine Stelle der Beschreibung 

gestQtzt (Sp. 4, Z. 57 bis Sp. 5, Z. 3), die sich 

.1... 
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jedoch nicht auf die Durchf].ujendstellung wie das 

neue Anspruchsmerkxnal beziehe, sondern auf einen 

anfnglichen geringfugig stàrkeren Mediuxnsdruck im 

Vergleich mit der RUckstellkraft der Rückstellfeder. 

Der erwãhnte Beschreibungspassus habe deshaib mit der 

angefochtenen Erfindung gar nichts zu tun, da "die 

erst nach Freigabe der DurchfluZOffnung 16 in Gestalt 

der dann zusatzljch vom Mediumsdruck beaufschlagten 

Wirkungsflache des verschluforgans 5 wirksaxn wird." 

e) Die Bemessungsregel im Anspruch 1 für die 

"zustzliche Antriebsfl8cheN gebe in technischer 

Hinsicht keinen Sinn. Für den Mediurnsdruck müsse eine 

bestimmte Mindestangabe geinacht werden, da nur dann 

die erforderliche Gr61e der Antriebsflãche bestirnrnbar 

sei. 

VI. 	In seiner Erwiderung vom 2. April 1991 entgegnete der 

Beschwerdegegner (Patentinhaber) im wesentlichen 

folgendes: 

Die Anderung, insbesondere hinsichtlich der Freigabe 

einer zustz1ich wirksainen Antriebsfläche, sei in der 

Beschreibung des Streitpatents enthalten. 

Der Mediumdruck kOnne bis zur Freigabe der Of fnung 

nicht von Null bis zu einem beliebigen Maximaidruck 

varijeren; rnafgebend sei der Druck beim Obergang in 

die Durchfluiste1lung. Dazu sei die RUckstellfeder 

entsprechend auszulegen. 

C) Dokunient D3 zeige zwar ein Kolbenrohr mit einer 

zusatzlichen Antriebsflche, jedoch nicht im Sinne 

des Streitpatents, da entsprechende Zweck- und 

Wirkungsangaben dort fehiten. 

.../... 
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Der Beschwerdeführer teilte mit Schreiben, eingegangen am 

4. Juni 1993, mit, dag er an der auf den 15. Juni 1993 

anberaurnten mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde 

und bittet urn Entscheidung nach Aktenlage. Der 

Verhandlungsterrnin wird danach aufgehoben. 

Der Beschwerdeführer beantragt, die Entscheidung der 

- 	 Vorinstanz aufzuheben und das Streitpaterit in vollem 

Umfang zu widerruf en. 

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde 

zurQckzuweisen und das Streitpatent mit den geltenden 

Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Exit sche idungagrUnde 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Anderungen 

2.1 	Im geltenden Anspruch 1 wurde die Aussage am Sch1uf des 

erteilten Anspruchs: "eine grOf!ere Antriebsflãche (509, 

82, 92) bzw. bei Sch1ie1en der Durchf1uiOffnung (16) eine 

geringere Antriebsflãche fur die Bewegung in die 

Durchf1uf,ste11ung wirksam wird" ersetzt durch: "eine 

zusãtzliche Antriebsflàche (509, 82, 92) für die Bewegung 

in die Durchf1uiste11ung wirksam wird, die so bemessen 

ist, dais, ein Kraftegleichgewicht zwischen dem Mediurndruck 

und der durch die Freigabebewegung des Antriebs-

kolberis (60, 63, 9) immer starker gespannten RQckstell- 

feder (61) nicht eher erreicht wird, bevor das Versch1uf,-

organ (5, 80, 90) für die Durchflul!,Offnung (16) seine 

Durchf1uf.endste11ung erreicht hat und deren Wirksamkeit 
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beim Sch1iefen der Durchf1u16ffnung (16) wieder 

entf11t." Diesé Anderung geht aus den nachstehenden 

Gründen nicht Uber den Inhalt der ursprUnglich 

eingereichten Anineldung hinaus. 

	

2.2 	Die Beschreibung des Streitpatents erläutert die zu 

lôsende Aufgabe in Spalte 1 wie folgt: 

"1st der Druckunterschied zwischen Zuf1uf- und 

Abf1uiseite des Rohrtrenners gering, so kann es zu einern 

Gi.ichg.wicht zwischen dem Mediumdruck und der Federkraft 

kommen, bevor die Versch1u1e1emente ihre Endposition.n 

für den Durchflug erreicht haben. Dies führt zu 

undefinierten StrOmungsverhaltnissen." (Zeilen 25 bis 

32) 

Zur Losung dieses Problems wird ausgefuhrt: 

"Auf diese Weise wird nach Beginn der Hubbewegung der 

Versch1ufe1emente ... eine zusàtzliche Kraft für die 

Steilbewegung ... bewirkt und damit der zunebmende 

Gegendruck der RUckstellfeder kompensiert. Hierdurch ist 

ein zugiges Freigeben der DurchfluZoffnung sicher-

gestelit. Umgekehrt entspannt sich bei Rückkehr der 

Verschlu1elemente in ihre BelUftungsstellung die 

Rcickstellfeder, so dais ihre Federkraft nachlãft." 

(Zeilen 45 bis 55) 

	

2.3 	Wenn auch einzurâumen ist, dag damit die als 

Bemessungsregel formulierten genderten Passagen des 

Anspruchs 1 nicht ausdrücklich in der erteilten (und 

ursprünglich eingereichten) Fassung dargestelit wurden, 

so folgen die Anderungen dennoch mit technischer 

Notwendigkeit aus der ursprünglichen Beschreibung. Bei 

den vorstehend erwähnten Stellen der Beschreibung handelt 

es sich urn eine Analyse der Ursachen für Mngel, die der 

DT050791.D 
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Fachmann bei der Behebung der Mangel ohne jeden Zweifel 

zu berücksichtjgen hat. Der technische Sachverhalt, der 

dabej als verantwortlich für unerwünschte Konsequenzen 

erkannt wird, besteht darin, dais gem&g Stand der Technik 

ein vorzeitiges Gleichgewicht entstehen und den 

Of fnungsvorgang abbremsen konnte. 

Für den Fachmann sind daher die erwàhnten Aussagen der 

Beschreibung gleichbedeutend mit der Of fenbarung eines 

Prinzips, das etwa wie folgt zusamrnengefait werden kann: 

"Kein vorzeitiges Gleichgewicht; zu erreichen verrnittelst 

entsprechender Abstirnrnung von Feder, zusàtzlicher 

Antriebsfläche und maigebendem Mediumdruck". Das ist aber 

genau der funktionell bestirnmende Gehalt der genderten 

Stelle. 

Der durch den erteilten Anspruch 1 bestimrnte 

Schutzbereich wird durch die Anderungen przisiert, also 

nicht erweitert. 

	

2.4 	Die Anderungen der Beschreibung berQcksichtigen den 

genderten Anspruch 1 und enthalten eine Würdigung des 

Dokuments D3. 

	

2.5 	Also genügen die Anderungen des geltenden Anspruchs 1 und 

der Beschreibung den Bedingungen des Artikels 123 (2) und 

(3) EPU. 

	

3. 	Offenbarung - Kiarheit des geanderten Anspruchs 

Die Kaxnmer kann den oben unter V. b), d) und e) 

wiedergegebenen Argumenten des BeschwerdefQhrers nicht 

zustirnmen. Er fordert insbesondere die Angabe einer 

MindestgrOi,e für den Mediumsdruck. Dazu besteht aber 

keine Veranlassung, denn schon die im Anspruch 1 

enthaltene Bernessungsregel sagt für den Fachrnann deutlich 

.../-.. 
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genug, worauf bei der Festlegung der konstruktiven Mittel 

zu achten ist. Da die t.chniach.n B.dingung.0 angegeben 

sind, denen die Eigenschaften der erwahnten konstruktiven 

Mittel zur Erreichung eines insgesamt zugigen 

Of fnungsvorgangs genügen rnüssen, liegt ein für den 

Facbirtanri kiares technisches Prinzip vor, das einen 

technischen Gegenstand hinreichend deutlich bestimmt. Es 

ist nicht erforderlich, diese Bedingungen durch konkrete 

GrOfenangaben einzuschrànken, da der Fachinann aufgrund 

•sinea Fachv.rstndnias.a in der Lage ist, mittels dieser 

Bedingungen, ausgehend von je nach dem vorliegenden Fall 

gegebenen konkreten GroIen, die ubrigen Parameter zu 

ermittein. 

4. 	Neuheit 

Dokuznent D3 zeigt zwar wie D2 eine besondere Flache (D2: 

Fig. 1: abgesetztes Rohrendstuck ll  zwecks Verbesserung 

der Fuhrung des Rohres 6 mit einer FUhrungsplatte 38a 

(siehe auch Spalte 4, Zeilen 33 bis 37)), die als innere 

abgefaste Zusatzflãche technisch zwangslufig als 

zusãtzliche Antriebsflche wirkt. Jedoch fehit dern in D2 

und D3 dargesteliten Stand der Technik jeder Hinweis 

darauf, dal3 zwischen Antriebsflache, Federkraft und 

Mediuinsdruck irgendeine Beziehung bestehe, insbesondere 

nicht die im angefochtenen Anspruch 1 definierte 

technische Beziehung zurn Verlauf des Of fnungsvorganges. 

Obwohl nicht auszuschliefen ist, dag nach D2 oder D3 

ausgebildete Gegenstãnde mOglicherweise auch der 

beanspruchten Bemessungsregel genugen, wUrde es sich 

dabei hôchstens urn eine zufállig erfUllte, ex ante aber 

nicht bekannte und somit der Offentlichkeit nicht 

zugangliche Kausalbeziehung handein. Der Gegenstand des 

.../... 
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Anspruchs 1 ist inithin dem tatsch1ich nachweisbaren 

Stand der Technjk nicht zuzurechnen. Die geleend 

gemachten Einwendungen kOnnen daher einen Neuheitsrnangel 

des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht begrUnden. 

Stand der Technik, Aufgabe und Losung 

Der Gattungsbegriff des Anspruchs 1 entsprichtdemin 

Dokument Dl dargestellten Gegenstand. Als nachteilig 

hatte sich herausgestelit, dag bei geringem 

Druckunterschied zwischen Zuf1uf- und Abfluf!seite die 

Federkraft nicht Uberwunden wird, weshaib dann die 

Verschluf!e1emente infolge des zu frQh erreichten 

Krftegleichgewichts ihre Endpositionen nicht erreichen. 

Als Aufgabe der Erfindung gilt daher, einen Rohrtrenner 

derart auszubilden, dag die Verschluielemente auch bei 

geringen Druckdifferenzen rasch und sicher jeweils die 

gewQnschte Endpositionen erreichen. 

Die konstruktive Abstirnmung zwischen einer zusätzlichen 

Antriebsflãche, der Federkraft der RUckstellfeder und dein 

Of fnungsdruck fQhrt dazu, dag nach Of fnungsbeginn und bis 

zum Ende des Offnungsvorgangs eine zustzliche 

Antriebskraft wirksam wird, wodurch der Of fnungsvorgang 

bis z.um Schlug durch eine zustzliche Hilfskraft 

unterstUtzt wird. Damit ist die gestellte Aufgabe gelOst. 

Erfinderische Tatigkeit 

6.1 	Der von Dl ausgehende Fachmann f and in Dokuinent D3 

Vorschlage, die dort zur Verbesserung der Nachteile der 

aus Dokument D2 bekannten Vorrichtung, also der 

Ventilgeräusche, des Bewegungsspiels und der 

Resonanzschwingungeri fUhren soilten. Dazu wurde 

vorgesehen, den ventilkOrper im Zylinder unbeweglich 

festzulegen und mit einer Umfangsdichtung zu versehen. 

.-./... 
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Hinweise auf den Of fnungsablauf im Sinne der im 

angefochtenen Patent angesprochenen Probleme finden sich 

nicht in D3. Zwar weist das Kolbenrohr eine innere 

Verengung auf, die allerdings in D3 nicht im Zusaxnmenhang 

mit der Bewegungscharakteristik erwàhnt wird. Sie ist 

offensichtlich die - nicht weiter kornmentierte - 

konstruktive Folge eines &uferern Anschlages für eine 

- 	 Mitnebmerleiste 5 (D3) oder einer Führungsplatte 38a 

(D2). Es fehien Uberlegungen, die sich mit einer geringeri 

Druckdifferenz zwischen Zuf1uf- und Abf1useite im 

Zusarnmenhang mit der Kraft der Ruckstellfeder 

bescháftigen, und auch darüber, daZ dadurch bedingt die 

Of fnung und Sch1iefung der Durchf1uf6ffnung 

beeintrchtigt werden kOnnte. 

Die Informationen dieser Druckschriften geben dem 

Fachxnann daher keinen AnlaL den inneren Querschnitts-

Ubergang mit dein Of friungsablauf der VerschluZelernente in 

Beziehung zu bringen und kônnen ibm somit diesen in 

Anspruch 1 enthaltenen spezifizierten Zusarnmenhang nicht 

nahelegen. 

	

6.2 	Somit enth1t der geltendgernachte Stand der Technik keine 

n&heren Angaben, die den Facbxnann in riaheliegender Weise 

zuxn Gegenstand des Anspruchs 1 batten fUhren kOnnen. 

Insbesondere sind keinerlei Uberlegungen zu einer 

Of fnungsmechanik mit einer zus&tzlichen Antriebsflache im 

beanspruchten Kausaizusammenhang erw&hnt oder nahelegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht mithin auf einer 

erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EN)). 

	

7. 	Mit diesem Anspruch und den auf besondere 

Ausfuhrungsarten des damit definierten Erzeugnisses 

gerichteten abhangigen Ansprüchen 2 bis 6 kann daher das 

Streitpatent aufrechterhalten werden. 

TO5O79]. D 
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8. 	Die Beschwerde ist daher zurUckzuweisen. 

Entacheidungs formel 

Aus diesen Grinden wird. entachieden: 

-Die --Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

S . 

	 C.T. Wilson 

I It 

DT050791 . 


